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Verletzungsgefahr 
auf der Schaukel

Hochzeitstermin 09.09.2009: Welche 
Policen nach dem Ja-Wort sinnvoll sind 

Kinderhände beschmutzen Tisch und 
Wände. Wer im Schadenfall haftet

Wer zu Hause Verwandte pfl egt, kann 
die Zeit nun auf die Rente anrechnen 
lassen. Was zu beachten ist

Regelmäßige Kontrollen sorgen bei Klettergerüst 
und Schaukel für die Sicherheit von Kindern
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Gefährliche Spielgeräte

Hochzeitstermin

Haftung für Kinder

Rente für Pfl ege

Kurzmeldungen

Das Klettergerüst im Garten 
sollte regelmäßig gewartet werden. 
Worauf Eltern achten sollten und 
welche Policen sinnvoll sind.

Wenn Paare sich zur Heirat 
entschließen, sollten sie prüfen, welche 
Versicherungen sie zusätzlich benötigen 
und wo sie sparen können. 

Eltern haften nicht immer für 
Schäden, die ihre Kinder angerichtet 
haben. Wie diese Fälle geregelt sind. 

Wer seine Angehörigen zu 
Hause pfl egt, kann die Zeit auf die Rente 
anrechnen lassen. Was zu beachten ist.

Welche Gefahren beim 
Drachensteigenlassen lauern / Warum 
sich zwei Hunde einem Vaterschaftstest 
unterziehen mussten.

03
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07

INHALT

Schneller Zugriff
Alle Beiträge dieser Ausgabe und 
Bildmaterial können Sie auf unserer 
Internetseite herunterladen. Dort 
fi nden Sie auch die Beiträge unserer  
früheren Ausgaben.

  www.amv.de/pressenewsletter

 Hat es im Straßenverkehr gekracht, wol-
len die Beteiligten zumeist noch direkt 

am Unfallort die Schuldfrage klären. Die 
Worte: „Ich bin schuld“ können den Un-
fallgegner zunächst besänftigen. Wer in 
einen Unfall verwickelt ist, sollte sich den-
noch nicht vorschnell die Verantwortung 
aufl asten. Es handelt sich zwar rechtlich 
gesehen nicht um ein Schuldanerkenntnis, 
kommt es aber zum Rechtsstreit, gilt die 
Aussage als Indizbeweis. Der Beteiligte 
bekommt möglicherweise eine Teilschuld 
zugesprochen. In solchen Fällen kann der 
Versicherte seinen Schutz durch die Haft-

pfl icht gefährden. „Die Kfz-Haftpfl icht 
bietet nur dann Deckung, wenn die Schuld 
des Versicherten eindeutig ist und nicht 
auf vorschnellen Bekenntnissen beruht“, 
warnt Hartmut Rössel, Kfz-Experte der 
AachenMünchener.

Keine Unfallpartei ist verpfl ichtet, An-
gaben zum Hergang zu machen, auch nicht 
gegenüber der Polizei. Wichtig für die Be-
troffenen vor Ort ist jedoch, eine Unfall-
skizze anzufertigen und die Namen aller 
Beteiligten und möglicher Zeugen zu no-
tieren, damit diese bei einem späteren 
Prozess befragt werden können. 

Schädliches Schuldeingeständnis

Wandernde Wildtiere

Gesichertes Glas

In Deutschland ereignen sich laut Deut-
schem Jagdschutzverband pro Jahr mehr 

als 230.000 Wildunfälle. Gerade dann, wenn 
sich der Herbst ankündigt, müssen Auto-
fahrer besonders wachsam sein und das 
Tempo drosseln – insbesondere in ländli-
chen Gegenden, bei Dunkelheit und wenn 
entsprechende Warnschilder aufgestellt 
sind. Die Zahl der jährlich im Straßenverkehr 
getöteten Wildtiere beläuft sich laut Jagd-
schutzverband sogar auf weit mehr als eine 
halbe Million. Dabei entsteht oft ein erheb-
licher Sachschaden, ganz zu schweigen von 
der Gefahr für Fahrer und Insassen. Kommt 

einem dennoch ein Tier in die Quere, heißt 
es: Kontrolliert bremsen, Ausweichmanöver 
vermeiden, hupen und Licht aus – andern-
falls verharren die Tiere im Lichtkegel! 
Wenn’s dennoch kracht: Sofort die Unfall-
stelle sichern, die Polizei oder einen zustän-
digen Jagdpächter anrufen und sich eine 
Wildschadenbescheinigung ausstellen las-
sen. Mit der PLUS-Variante des Kfz-Tarifs 
der AachenMünchener sichert man sich 
gegen die Unfallfolgen ab: Sie bietet Scha-
denersatz nicht nur bei einem Zusammen-
prall mit Hirsch und Wildschwein, sondern 
sogar mit allen Wirbeltieren.

 Moderne Hausfassaden oder Winter-
gärten – Glasfl ächen sind im Alltag 

überall zu fi nden. „Viele Eigenheimbesitzer 
denken bei einer Glasversicherung nur an 
Fensterscheiben, die zerbrechen. Aber 
auch Kunststoffscheiben von Gewächs-
häusern oder Terrassen werden ersetzt“, 
sagt Stefan Köhlbach, Experte der Aachen-
Münchener. Denn eine Glasversicherung 
deckt weit mehr ab. Die HAUSHALT-GLAS-
VERSICHERUNG der AachenMünchener 
ersetzt  zudem Cerankochfelder, Backofen-
scheiben und Aquarien. Bis 1.000 EUR je 
Versicherungsfall sind zusätzlich künstle-
risch bearbeitete Glasscheiben sowie Son-

derkosten für Gerüste oder Kräne mitver-
sichert, die etwa bei der Reparatur einer 
Fensterscheibe benötigt werden. 

Glasbruch: Zerbrechlicher Haushalt

KURZMELDUNGEN 
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 Ein kurzer Augenblick der Unaufmerk-
samkeit, und schon ist es passiert: Ein 
Vierjähriger, der gerade noch wild auf 

einem Kletterturm herumturnte, stürzt von 
der Leiter. Eine Sprosse ist so verrostet, dass 
sie bricht und das Kind zwei Meter tief in den 
Sand stürzt. „Rostige Klettergerüste und stei-
le Rutschen bergen Gefahren, die Kinder 
nicht immer sofort erkennen können“, sagt 
Stefan Köhlbach, Experte der AachenMün-
chener. Ein Spielplatztest des TÜV Rheinland 
ergab: Von 75 bundesweit geprüften Spiel-
plätzen befanden sich lediglich sieben in 
einwandfreiem Zustand. Bei 16 Spielgeräten 
stellte der TÜV Mängel fest, die zu lebensge-
fährlichen Verletzungen führen können. 
Doch nicht nur öffentliche Spielplätze schei-
nen gefährlich, auch bei Spielgeräten im ei-
genen Garten lauert das Risiko.

REGELMÄSSIGE KONTROLLE
Die Bundesarbeitsgemeinschaft (BAG) Mehr 
Sicherheit für Kinder e. V. kommt zu dem Er-
gebnis: Acht von zehn Kinderspielplätzen in 
Deutschland weisen Sicherheitsmängel auf. 
Doch wie können Eltern sichergehen, dass die 
Geräte in Ordnung sind? Alle Spielgeräte müs-
sen den Normen DIN EN 1176 / 1177 entspre-
chen, diese müssen auf den Geräten ange-
bracht sein. Das zusätzliche GS-Prüfzeichen 
steht für geprüfte Sicherheit und besagt, dass 
der TÜV dieses Gerät abgenommen hat. 

Viele Sicherheitsmängel treten jedoch 
erst mit der Zeit durch Verschleiß und Wit-
terungseinfl üsse auf, etwa durch Fäulnis-
bildung an Holzpfosten. „Eltern, die auf 
einem Spielplatz ein defektes Spielgerät 
entdecken, sollten dies sofort dem Spiel-
platzbetreiber melden“, empfi ehlt Köhl-
bach. Die Adresse der Betreiber ist stets auf 
einem Schild angebracht. 

Was ist zu bedenken bei Wippen und 
Schaukeln, die Eltern selbst im Garten auf-
stellen? „Schon beim Kauf können Eltern 
darauf achten, dass das Gerät aus stabilen 
und soliden Einzelelementen besteht und 

diese keine scharfen Ecken, Kanten und Split-
ter aufweisen“, sagt Nicola Quade, Projekt-
leiterin der BAG Mehr Sicherheit für Kinder 
e. V. Die Geräte müssen ebenfalls den DIN-
Normen entsprechen und sollten das GS-
Zeichen haben. „Eltern sollten die Geräte 
selbst regelmäßig kontrollieren und etwa 
Seile, Kettenglieder und deren Befestigungs-
punkte regelmäßig prüfen“, so Quade.

Ratsam ist eine Unfallversicherung für 
Kinder, die sie und ihre Familie fi nanziell vor 
den Folgen eines Unfalls absichert. Die Un-
fallversicherung der AachenMünchener bie-
tet Vorteile speziell für Familien mit Kindern: 

Stirbt etwa der junge Familienvater, sind sei-
ne Kinder beitragsfrei in der Familien-Unfall-
versicherung weiterversichert bis zum Ablauf 
des Versicherungsjahres, in dem das versi-
cherte Kind das 18. Lebensjahr erreicht. 

Zusätzlich schützt den Nachwuchs noch 
eine Kinderinvaliditätsversicherung: Mit der 
JUNIOR PUR bietet die AachenMünchener 
eine Absicherung gegen „Schulunfähigkeit“ 
und Pfl egebedürftigkeit – egal ob die Beein-
trächtigung durch einen Unfall oder eine 
Krankheit verursacht wird. Ein weiteres Plus: 
Bei dauerhafter Invalidität erhält das Kind 
sogar eine lebenslange Rente. 

Verrostete Schaukel: Eltern 
sollten Spielgeräte im 

Garten regelmäßig warten 

UNFALLGEFAHR IM EIGENEN GARTEN

Beim Spielen lauern Gefahren
Zahlreiche öffentliche Spielplätze in Deutschland bergen Verletzungsgefahren für Kinder. 
Grund: Die Spielgeräte weisen Sicherheitsmängel auf. Worauf Eltern bei Spielplätzen und bei 
 Spielgeräten im eigenen Garten achten sollten und wie sie ihre Kinder absichern können.

SICHERHEITS-CHECKLISTE

   sich am Spielgerät ein GS-Prüfsiegel 
befi ndet.

   Spielgeräte aus Metall einen Schutzan-
strich haben, der keinen Rost aufweist.

   bei Holzspielgeräten keine Gewinde-
Enden, Schrauben oder Nagelköpfe 
hervorstehen.  

   an Holzspielgeräten Fäulnis entstehen 
kann oder bereits entstanden ist. Metall-
schuhe an Pfosten und Abdeckungen an 
Schnittfl ächen bieten Schutz.

   die Kunststoffschicht bei Rutschen ver-
schlissen ist. 

   die Endverbindungen bei Seilen intakt 
sind und die Decklitzen aus Kunststoff 
nicht aufgerissen sind. 

   die Rutsche Spalten aufweist, in denen 
sich Anorakschnüre verfangen können.

   die Fallhöhe bei der Rutsche höchstens 
35 cm beträgt.

   die Wippe eine Endschlagdämpfung hat 
oder ungebremst aufschlägt.

Wenn Sie Spielgeräte im eigenen Garten aufbauen, prüfen Sie, ob ...
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 Am 9. September erwartet deutsche 
Standesbeamte ein anstrengender 
Arbeitstag: Allein in der Hansestadt 

Hamburg werden am 09.09.09 voraussicht-
lich 91 Ehen geschlossen, rund doppelt so 
viele wie an einem gewöhnlichen Wochentag 
im Spätsommer. Verliebte und Verlobte, die 
sich eine Schnapszahl als Hochzeitsdatum 
wünschen, haben nur noch viermal die Chan-
ce dazu – 2013 ist damit Schluss. Die Hoch-
zeitsvorbereitungen laufen mittlerweile 
schon auf Hochtouren: Eheringe kaufen, Ein-
ladungen schreiben und das passende Menü 
auswählen. Vor einer Hochzeit bleibt kaum 
Zeit, sich um Versicherungen zu kümmern. 
Dennoch lohnt sich ein Blick in die Versiche-
rungsverträge. „Frischgetraute Ehepaare 
sollten ihren Versicherungsschutz überprü-
fen, sie können Einiges sparen“, sagt Stefan 
Köhlbach von der AachenMünchener.

DOPPELT HÄLT NICHT IMMER BESSER
In guten wie in schlechten Zeiten ist eine 
Versicherung gegen Berufsunfähigkeit wich-
tig. Vor allem wenn es in der Partnerschaft 
nur einen Hauptverdiener gibt, entstehen 
bei dessen Arbeitsunfähigkeit große fi nan-
zielle Probleme, die eine Berufsunfähigkeits-
versicherung abfedern kann. Ferner emp-
fehlen die Experten der AachenMünchener 
eine  Risikolebensversicherung: „Es ist die 
günstigste Möglichkeit, seine Hinterbliebe-
nen fi nanziell abzusichern. Falls sich das Paar 
gegenseitig absichern will, kann der Vertrag 
auch auf zwei Leben abgeschlossen wer-
den“, sagt Gerret Bäßler-Vogel, Experte der 
AachenMünchener. Auch eine Überprüfung 
der Altersvorsorge bietet sich bei dieser Ge-
legenheit an. Neben einem veränderten 
Bedarf, der Anpassungen erfordern kann, 
schafft vor allem der neue steuerliche Status 
des Ehepaars neue Optionen: Viele Förder-
möglichkeiten und Freibeträge können nun 
ausgenutzt werden.

Frischvermählte sparen zudem bei ihren 
Haftpfl icht- und Rechtsschutzversicherun-

gen. Hatten bislang beide Partner einen 
Schutz, wird nach der Eheschließung eine der 
Policen überfl üssig. Sowohl für Haftpfl icht- 
als auch für Rechtsschutzversicherungen gibt 
es Tarife für Paare und Familien, die günstiger 
sind als Versicherungen für Singles. So ist es 
etwa bei Haftpfl ichtversicherungen üblich, 
dass die ältere Versicherung bestehen bleibt 
und die neuere aufgehoben wird, sobald die 
Ehe standesamtlich geschlossen wurde. „Da-
mit die fortlaufende Police an die neuen Le-
bensverhältnisse angepasst werden kann, 
sollte der Versicherungsnehmer seinen Ver-
sicherer darüber möglichst bald informieren“, 
so der Experte.

Sobald die Braut und der Bräutigam die 
gemeinsame Wohnung beziehen, bietet es 
sich an, auch die Hausratversicherungen 
zusammenzulegen. „Eine gemeinsame 
Hausratversicherung ist auch ohne Trau-
schein möglich: Es reicht, wenn das Paar 
zusammenwohnt“, so Köhlbach.

Eine Eheschließung bindet das Brautpaar 
nicht nur emotional enger aneinander, auch 
in fi nanzieller Hinsicht ergeben sich mit dem 

Bund fürs Leben Änderungen. Insgesamt spa-
ren Paare mit gemeinsamen Versicherungen 
viel Geld, das sie auch anders gut verwenden 
können – schließlich befi nden sie sich erst am 
Beginn der gemeinsamen Reise. 

Hochzeit: Ein wichtiger 
Zeitpunkt, die Policen zu prüfen

POLICENCHECK

Paare versichern sich gemeinsam 
Der Bund fürs Leben wird aus Liebe geschlossen, ans Geld denken die wenigsten. Doch spätestens 
nach der Hochzeitsfeier sollten Paare überprüfen, welche Versicherungsverträge sie zusammenlegen 
können und welche zusätzlich sinnvoll wären. Doppelte Versicherungen sind häufi g überfl üssig.

DIE FOLGENDEN REGELN 
SOLLTEN PAARE BEACHTEN:

   Eine Berufsunfähigkeitsversicherung ist 
unverzichtbar. Sofern sie schon besteht, 
sollte die Police sofort nach Eheschlie-
ßung aufgestockt werden.

   Damit der Ehepartner im Ernstfall abge-
sichert ist , muss eine Risikolebensversi-
cherung abgeschlossen werden.

   Gekündigt werden darf immer nur die 
neuere Police.

   Laut dem Versicherungsvertragsgesetz 
werden nach einer Hochzeit sogar be-
reits gezahlte Beiträge für die nächsten 
Monate zurückerstattet.

   Die Eheschließung muss der Versiche-
rung der fortlaufenden Police umge-
hend mitgeteilt werden.

   Bei Namensänderung müssen alle 
Policen korrigiert werden.
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 Acht Löschfahrzeuge, 70 Feuerwehr-
leute, drei Rettungswagen, zwölf 
Sanitäter, mehrere zerstörte land-

wirtschaftliche Fahrzeuge, eine komplett 
abgebrannte Lagerhalle samt hochwerti-
ger Solaranlage; ein Gesamtschaden in 
Höhe von 300.000 Euro – das war die Bilanz 
eines Brandes, den zündelnde Kinder Ende 
Mai dieses Jahres im baden-württember-
gischen Altdorf angerichtet haben. „Aus 
kindlicher Neugier, Spielfreude oder Über-
mut können schnell schwere Schäden ent-
stehen“, sagt Rolf Dockhorn, ein Experte 
der AachenMünchener. „Wer nicht abge-
sichert ist, muss diese Schäden selbst tra-
gen.“ In einem ähnlichen Zündelfall ent-
schied das Verwaltungsgericht Koblenz, 
dass das verantwortliche Kind – damals 
ein neunjähriger Junge – für die entstan-
denen Feuerwehrkosten aufkommen muss 
(Az. 2 K 2208/03.KO).

WILDER SCHULALLTAG
Ein auseinandergeschraubter DVD-Rekor-
der, bunt bemalte Wände oder die zer-
schossene Fensterscheibe der Nachbarn 
gehören bei vielen Kindern zum Großwer-
den dazu. Meist müssen die Eltern der 
kleinen Übeltäter für den Schaden aufkom-
men. Doch auch wer sonst mit den Kindern 
unterwegs ist und die Aufsicht übernimmt, 
kann vom Gesetz her haftbar gemacht 
werden, wenn das Kind etwas anstellt. 
„Wenn Kinder unter sieben Jahren einen 
Schaden verursachen, haften die Eltern nur 
für den Schaden, wenn sie ihre Aufsichts-
pfl icht verletzt haben“, sagt Dockhorn. 
„Einige Versicherungen übernehmen einen 
 solchen Schaden bis zur vertraglich verein-
barten Höhe aber trotzdem. Das kann Är-
ger verhindern, gerade wenn es zum Bei-

spiel um das Auto des Nachbarn geht.“ In 
den meisten Fällen, in denen Eltern für ihre 
Kinder haften müssen, übernimmt eine 
Haftpfl ichtversicherung die Schäden. Mit 
einer Familien-Privathaftpfl ichtversiche-
rung, zum Beispiel im Rahmen der VERMÖ-
GENSSICHERUNGSPOLICE der AachenMün-
chener, können Paare oder Allein erziehende 
sich selbst und ihre Kinder vor Schadener-

satzforderungen absichern. Die Versiche-
rung springt nicht nur fi nanziell ein, 
 sondern prüft auch, ob der Betroffene 
überhaupt für den Schaden aufkommen 
muss. Notfalls übernimmt die Versiche-
rung sogar Gerichtskosten, um unberech-
tigte Ansprüche abzuwehren. Hat die Auf-
sichtsperson – ob Mutter, Vater, Oma oder 
Freundin – ihre Aufsichtspfl icht nämlich 
aus reichend wahrgenommen, muss der 
Aufsichtführende (und damit seine Haft-
pfl ichtversicherung) den Schaden nicht 
bezahlen, wenn das Kind unter sieben Jah-
re alt ist. Dem Geschädigten steht dann 
kein fi nanzieller Ausgleich zu. Denn Kinder 
unter sieben Jahren können per Gesetz 
nicht für ihr Tun zur Verantwortung gezo-
gen werden, ebensowenig haftet ihre Auf-
sichtsperson, wenn sie  die Aufsichtspfl icht 
nicht verletzt hat. So verlor ein Sechsjäh-
riger die Kontrolle über sein Fahrrad und 
stieß gegen den geparkten Wagen des 
Nachbarn. Dieser verlangte rund 1.100 
Euro Schadenersatz, weil das Fahrzeug 
verbeult war. Das Amtsgericht Bünde ur-
teilte: Der Nachbar muss selbst für den 
Schaden aufkommen (Az. 5 C 61/05).

Eine Haftpfl ichtversicherung deckt auch 
Personenschäden ab. Wenn die Tochter 
einen Spielgefährten unbeabsichtigt von 
der Schaukel stößt oder der Sohn mit dem 
Fahrrad aus Unachtsamkeit einen Fußgän-
ger anfährt, fallen häufi g Schmerzensgeld 
oder Behandlungskosten an. So verurteilte 
das Landgericht Trier einen 13-Jährigen 
dazu, die 3.000 Euro teure Augenbehand-
lung seiner Mitschülerin zu bezahlen, die 
er in der Unterrichtspause verletzt hatte 
(Az. 3 O 209/02). Das Tatwerkzeug: ein Pa-
pierkügelchen, abgeschossen mit einem 
dünnen Gummiband. 

Teurer Nachwuchs: Kinderhände 
beschmutzen Tisch und Wände 
Wenn kleine Hände großen Schaden anrichten, hilft eine Haftpfl ichtversicherung. Sie übernimmt 
die Kosten, wenn Kinder mit Streichhölzern experimentieren oder Spielkameraden verletzen. Doch 
in manchen Fällen müssen Eltern gar nicht für ihre Kinder haften. Die Haftpfl ichtversicherung prüft 
auch, ob das Kind oder die Eltern überhaupt haftbar gemacht werden können.

HAFTPFLICHTVERSICHERUNG

Mädchen im Glasgeschäft: 
Auch kleine Kinder können großen 
Schaden verursachen
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 Mal machen die Beine nicht mehr 
richtig mit, mal ereilt ältere Men-
schen das Schicksal Alzheimer. Die 

Gründe für Pfl egebedürftigkeit sind vielfältig. 
Und immer mehr Deutsche benötigen Hilfe. 
Nach den Zahlen des Statistischen Bundes-
amtes waren in Deutschland Ende 2007 be-
reits 2,25 Millionen Menschen pfl egebedürf-
tig im Sinne des Pfl egeversicherungsgesetzes. 
Seit 1999, als die Erhebung erstmals durch-
geführt wurde, ist ihre Zahl um 11,4 Prozent 
gestiegen. Rund 1,03 Millionen Pfl egebedürf-
tige erhielten Ende 2007 ausschließlich Pfl e-
gegeld. Das bedeutet, sie wurden in der Regel 
zu Hause allein durch Angehörige versorgt. 
„Oftmals müssen diese, je nach Pfl egeauf-
wand, ihre berufl iche Tätigkeit einschränken 
oder sogar ganz aufgeben“, so Gerret Bäßler-
Vogel von der AachenMünchener. Da das 
auch eine Verminderung der eigenen gesetz-
lichen Rente im Ruhestand bedeutet, hat der 
Gesetzgeber die Versicherungspfl icht der 
Pfl egepersonen eingeführt.

LOHNENDE VERSICHERUNGSPFLICHT
Allerdings müssen nicht die pfl egenden An-
gehörigen selbst für diese Beiträge auf-
kommen. Die fi nanzielle Verpfl ichtung liegt 
ausschließlich bei der Pfl egekasse des Pfl e-
gebedürftigen oder einem vergleichbaren 
Träger. Die Pfl ichtversicherung der Pfl ege-
person ist allerdings an eine ganze Reihe von 

Bedingungen geknüpft. Sie gilt unter ande-
rem dann, wenn die Pfl egeperson
   einen Pfl egebedürftigen nicht erwerbsmä-
ßig wenigstens 14 Stunden pro Woche in 
dessen häuslicher Umgebung versorgt,

   ihren Wohnsitz in Deutschland, im Euro-
päischen Wirtschaftsraum oder in der 
Schweiz hat,

   die Pfl egetätigkeit voraussichtlich mehr als 
zwei Monate im Jahr ausübt und

   nicht mehr als 30 Stunden pro Woche ne-
ben der Pfl egetätigkeit erwerbstätig ist.

Zudem muss der Pfl egebedürftige einen An-
spruch auf Leistungen aus der sozialen oder 

einer privaten Pfl egeversicherung haben. Die 
Pfl egeperson darf vom Pfl egebedürftigen 
durchaus eine fi nanzielle Anerkennung ihrer 
Tätigkeit erhalten. Liegt diese jedoch über 
den Pfl egegeldern der Pfl egekasse, prüft 
diese, ob nicht doch eine erwerbsmäßige 
Tätigkeit oder ein echtes Beschäftigungsver-
hältnis vorliegt. Den Antrag auf Pfl egeleis-
tungen muss der Pfl egebedürftige stellen, 
den Antrag auf Rentenversicherungsbeiträge 
kann auch die Pfl egeperson bei der zustän-
digen Pfl egekasse stellen. 

EIN PLUS IM RUHESTAND
Über die Höhe der Beiträge und der daraus 
resultierenden Rente entscheiden die Pfl e-
gestufe, der zeitliche Umfang der Leistungen 
sowie der Ort, an dem gepfl egt wird.

Unabhängig davon, ob die gesetzlichen 
Pfl egekassen den Pfl egepersonen fi nanziell 
unter die Arme greifen oder nicht: Wer für 
den demografi schen Wandel gut gewapp-
net sein will, muss eigenverantwortlich 
privat vorsorgen – für seine eigene Rente 
und auch für den Fall, selbst später pfl ege-
bedürftig zu sein. In den wenigsten Fällen 
reichen nämlich die gesetzlichen Leistungen 
zur Finanzierung aus. 

Mutter mit Tochter: Neuer Versiche-
rungsanspruch für pfl egende Person

VERSICHERUNGSPFLICHT FÜR PFLEGEPERSONEN

Für Pfl ege gibt es Rente 
Mit steigender Lebenserwartung wächst die Zahl der Menschen, die im Alter nicht mehr ohne Hilfe 
zurechtkommen. Vielfach übernehmen Angehörige deren Pfl ege und geben ihre Berufstätigkeit zum 
Teil oder ganz dafür auf. Oft übernimmt dann die Pfl egekasse ihre Rentenversicherungsbeiträge.

Auf der Basis einer rentenversicherungspfl ichtigen Pfl egetätigkeit im gesamten Jahr 2008 
ergeben sich derzeit (bis 30. Juni 2009) folgende monatliche Rentenzahlbeträge:

Pfl egestufe Mindestpfl egeumfang
(Std./Woche)

Rentenzahlbetrag 
West/Monat

Rentenzahlbetrag 
Ost/Monat

I – erheblich 
 pfl egebedürftig 14 7,02 € 6,17 €
II – schwer 
 pfl egebedürftig

14
21

9,36 €
14,04 €

8,22 €
12,33 €

III – schwerst 
 pfl egebedürftig

14
21
28

10,53 €
15,80 €
21,06 €

9,25 €
13,87 €
18,50 €

SO ERHÖHT PFLEGE DIE RENTE

Qu
el

le
: D

eu
ts

ch
e 

Re
nt

en
ve

rs
ic

he
ru

ng

L_AM_Newsletter_04_09.indd   6L_AM_Newsletter_04_09.indd   6 31.08.2009   13:58:24 Uhr31.08.2009   13:58:24 Uhr



Newsletter aus der Versicherungswelt   04 • 09/2009                                   7

KURZMELDUNGEN

Hunde beim Vaterschaftstest
TIERHALTERHAFTPFLICHTVERSICHERUNG

Der beste Freund des Menschen kann ihm 
auch einige Sorgen bereiten: Im Juli die-

ses Jahres verursachte ein Golden Retriever 
einen Verkehrsunfall. Der Hund war bei ei-
nem Spaziergang ausgebüxt, um einer Ente 
nachzujagen. Er lief auf die Straße und zwang 
eine 70-jährige Autofahrerin zu einem Aus-
weichmanöver. Dabei stieß ihr Fahrzeug 
frontal mit einem Geländewagen zusammen. 
Beide Fahrer verletzten sich leicht, das Auto 
der Rentnerin war so stark beschädigt, dass 
die Feuerwehr sie befreien musste. 

In solchen Fällen ist der Hundebesitzer 
froh, wenn er eine Tierhalterhaftpfl ichtver-
sicherung abgeschlossen hat, die für den 
Schaden aufkommt. Immer wieder kommt 

es vor, dass ein Hund das Hosen-
bein eines Passanten zerreißt 
oder ein Kind beißt, das ihm zu 
nahe kommt. „Hundehalter haf-
ten durch die so genannte Ge-
fährdungshaftung für Schäden 
durch ihr Tier ohne eigenes Ver-
schulden, also praktisch immer. 
Eine Tierhalterhaftpfl ichtversi-
cherung schützt den Hunde-
besitzer vor teuren Schadener-
satzforderungen“, sagt Stefan 
Köhlbach, Experte der AachenMünchener. 

Ein Sachschaden wurde auch im März 
dieses Jahres im bayerischen Memmingen 
verhandelt. Die Halter zweier Hunde standen 

vor dem Landgericht, weil 
eines der Tiere der Hündin 
der Nachbarin angeblich zu 
drei Welpen verholfen hat-
te. Der Richter ordnete ei-
nen Vaterschaftstest an, 
um herauszufi nden, ob der 
Halter des Rüden für den 
Schaden aufkommen sollte. 
Wer keine Tierhalterhaft-
pflichtversicherung ab-
geschlossen hat, muss An-

sprüche aus so genannten ungewollten 
Deckakten selbst übernehmen. Die Halterin 
der Hündin ging jedoch leer aus – der Vater-
schaftstest fi el negativ aus.

Hund: Herrchen haftet 
praktisch immer

Sichere Himmelsstürmer
FREIZEITSPORT

Wenn im Herbst die Winde kräftiger we-
hen, dann ist Drachenzeit. Drachen 

steigen lassen macht Spaß. Doch manchmal 
wird die Freude getrübt. Wenn etwa der Dra-
chen unkontrolliert zu Boden rauscht und 
zum Beispiel ein geparktes Fahrzeug beschä-
digt oder jemanden verletzt, stellt sich die 
Frage, wer für den Schaden aufkommt. Eltern, 
deren Kinder mit einem Drachen spielen, soll-
ten deshalb ihren Haftpfl ichtschutz prüfen. 
„Anders als noch vor einigen Jahren können 
bisweilen schon kleine Papierdrachen als Luft-

fahrzeuge gelten", sagt Ste-
fan Köhlbach, Experte der 
AachenMünchener. Seit Än-
derung der Luftverkehrszu-
lassungsordnung ist auch 
für unmotorisierte, bis zu 
fünf Kilogramm schwere 
Kleinfl ieger eine spezielle 
Police für Luftfahrzeuge ge-
setzlich vorgeschrieben.

Zwar trifft diese Rege-
lung nicht auf reine Spiel-

zeugdrachen zu, aber der 
Gesetzgeber hat nicht defi -
niert, welche Drachen da-
runterfallen. Zudem decken 
ältere Privat-Haftpfl icht-
versicherungen überhaupt 
keine Drachen mehr ab. 
Köhlbach empfi ehlt, sich 
mit seinem Haftpfl ichtver-
sicherer in Verbindung zu 
setzen und den Versiche-
rungsschutz zu klären.

SICHERHEITSTIPPS FÜR DRACHENFANS: 
   Ab Windstärke 6 (dicke Äste bewegen sich) 
sind Drachen kaum mehr zu kontrollieren.

   Ein Drachen braucht Platz. Häuser und Bäume 
verhindern eine gleichmäßige Luftströmung 
und damit den stabilen Flug. 

   Der Abstand zu Straßen sollte einige Hun-
dert Meter betragen.

   Der Startplatz muss über ausreichen-
den Abstand von Stromleitungen oder 
von Oberleitungen der Bahn verfügen. 

Sollte der Drachen sich trotzdem in einer 
Freileitung verfangen: Sofort die Leinen 
loslassen, es droht Lebensgefahr!

   Den Drachen niemals bei Gewitter steigen 
lassen: Schlägt ein Blitz in den Drachen ein, 
leitet die Schnur die lebensbedrohliche Blitz-
entladung an den Drachenlenker weiter.

   Den Drachen nicht über Menschen und 
Tiere fl iegen lassen, um unvorhersehbare 
Reaktionen und Unfälle zu vermeiden.

   Drachenschnüre dürfen kein Metall ent-
halten und grundsätzlich höchstens 100 
Meter lang sein. Bei plötzlichen Zugkräf-
ten schonen Handschuhe die Finger vor 
Schnittverletzungen.

   Eltern prüfen Drachen, ob diese für 
 Kinderhände geeignet sind, indem sie 
die Zugkräfte und das Flugverhalten 
des Drachens testen. Achtung: Drachen 
können sehr schnell werden. 

Drachen: Sicherheit geht vor 
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